
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

7038/1-Pr 1/87 

An den 

II·~ 1152, der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen ....... "....... I' , _________ .. __ 

des Nationalrates XVll. Gesctzgcbungspcflode 

81/IAB 

1987 -09~ 0 9 

zu 3tJ't IJ 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

zur Zahl 804/J-NR/1987 

Die schriftliche Anfrage der AbgeoTdneten zum Nationalrat 

Mag. Geyer und Genossen (S04{J), betreffend die Unter­

suchung österreichischer Waffenlieferungen in den Iran 

bzw. Irak, beantworte ich wie folgt: 

Vorausschicken möchte ich, daß die gegenständliche Anfrage 

ein gerichtliches Straf~erfahren betrifft, das sich im 

Stadium der Voruntersuchung befindet. Im Hinblick darauf, 

daß die Voruntersuchung nicht öffentlich ist, bitte ich um 

Verständnis, daß ich derzeit Uber Einzelheiten der im Gang 

befindlichen Erhebungen und deren Ergebnisse keine Angaben 

zu machen vermag. Grundlage meiner Antwort ist ein zur 

gegenständ1ichenAnfr~ge von der Staatsanwaltschaft Linz 

a~ 4.8.1987 erstatteter B~richt. 

Zu 1: 

Am 26.9.1985 erstattete der Journalist Burkhart List bei 

der Staatsanwaltschaft Wien Anzeige gegen Johann Eisenbur­

ger, N. Unt~rweger und u.T.wegen des Verdachtes unzuläs­

siger Waffenexporte an den Iran. Die Anzeige langte, nach­

dem sie von der Staatsanwaltschaft Wien zuständigkeits~ 
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h~lber (die Firma Noricum hat ihren Sitz im Sprengel der 

Staatsanwaltschaft Linz) abgetreten wurde, am 4.10.1985 

bei der Staatsanwaltschaft Linz ein. 

Am 27.1.1986 langte bei der Staatsanwaltschaft Wien die 

Vorauskopie eines "Extradossiers" von Wolfgang Fe11ner, 

Chefredakteur des Basta, mit dem Ersuchen um strafrecht­

liche Prüfung des Artikels "Der Waffendeal der Voest" ein. 

Diese Anzeige wurde ebenfalls von der Staatsanwaltschaft 

Wien zuständigkeitshalber an die Staatsanwaltschaft Linz 

abgetreten, wo sie am 29.1.1986 einlangte. 

Zu 2: 

Am 7.10.1985 wurde die Bundespolizeidirektion Linz von der 

Staatsanwaltschaft Linz mit der DurchfUhrung von Sachver­

haltserhebungen, insbesondere auch der Beischaffung von 

Ablichtungen der erteilten Bewi11igungen im Sinne des 

Kriegsmateria1G, BGBl. 540/1977, beauftragt. Jeweils nach 

Einlangen der Ermittlungsergebnisse der Bundespolizeidi­

rektion Linzwurden dieser sowie auch der Bundespolizeidi­

rektion Wien, Wirtschaftspolizei, weitere gezie1te Erhe­

bungsaufträge (u.a. Befragung aller in Betracht kommender 

Personen, einschließli~h des Artikelverfassers Wolfgang 

Fe11ner) erteilt. 

Aufgrund eines Zwischenberi~htes der Wirtschaftspolizei, 

wonach sich aus den Buchhaltungsunterlagen der Firma Nori­

cum im Zusammenhang mit der Befragung der in Betracht kom­

menden Personen ergeben habe, daß keine Geschäftsbezie­

hungen zwischen der Firma Noricum und der Firma VAlT be­

stUnden sowie daß Waffengeschäfte Ub1icherweise nicht im 

Rahmen eines Barters sondern als Bargeschäfte abgewickelt 

würden, wurden die ursprUnglieh erteilten Erhebungsaufträ­

ge (Beischaffung der Unterlagen Uber die Barterverträge 

der VAIT mit dem Iran, der ErfU11ungsgarantie sowie der 
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beim Untersuchungsrichter gestellte Antrag auf Kontoeröff":' 

nung bezUglich ~er Akkreditive d~s vierten iranbarters) 

dahingehend abgeändert, daß der beim Untersuchung~richter 

gestellte Antrag ~urUckgezogen wurde sowie an die Wirt­

schaftspolizei der Erhebungsauftrag erging,~nder Produk­

tionsstätte der Kan~nen in Liezen an Hand der Lagerbuch­

haltung sowie iufgrund der bereits geprUften Unterlagen 

die mengenmäßige Ubereinstimmungmit denin~g~samt produ~ 

zierten, tatsächlich ausgelieferten und ~brt noch l~gern­

den Geräten abzuklären. 

Diese Maßnahme hat sich nach dem derzeitigen Wissensstand 

der Staatsanwalischaft Linz, insbesondereaufgrund der 

nunmehrigen Angaben des Dr. Gernot Preschern" als richtig 

erwiesen, weil die b~haupteten Waffenlieferungen nicht im 

Rahmen des ~ierten iranbarters abgewickelt ~urden~ 

Nach abschließender Berichterstattung an das Bundesmi­

nisterium fUr Justiz und Einstellung des Verfahrens am 

30.4.1986 wurden aufgrund neuer Berichte inder Zeit­

schrift Basta weitere Erhebungsau~träge am 12.6.1986, am 

29.12.1986 sowie am 29.1.1987 erteilt. Nach Fortsetzung 

des eingestellteri Verfahrens gemäß § 363 Abs. 1 StPO wurde 

am 3.2.1987 beim Untersuchungsricht~r des Laridesgeri~htes 

Linz die DurchfUhrung von Vorerhebungen (verantwortliche 

Abhörungen und ieugenschaftliche Einvernahmen) beantragt. 

Weitere, teilweise umfangreiche Vorerhebungsanträge wurden 
. . 

am 5.2.1987,9.3.1987,22.4.1987,4.5.1987 sowie am 

11.6.1987, und zwar auf Einvernahme von Zeugen, Beschlag­

nahme eines Tonbandes, Kontoeröffnungen,GegenUberstellung 

und Ausforschung von mit der Sachlage vertr~uten Personen, 

gestellt. Schließlich wurde aufgrund der AuSsage des 

Dr. Gernot Preschern vom 12.6.1987 am 13.6.1987 beim 

Untersuchungsri6hter ein Besch1agnahmeantrag und am 

15.6.1987 ein Antrag auf Einleitung der Voruntersuchung 
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gestellt, ~obei die Beischaffung und Beschlagnahme Von 

Unterlagen beantragt wurden. 

Die Voruntersuchung wurde vom Untersuchungsrichter am 

15.6.1987 eingeleitet und ist derzeit anhängig. 

Zu 3: --
Die Erhebungen richteten sich vori Anfang ~n gegen bekan~te 

Täter, und zwar zunächst gegen Johann Eisenburger, 

Mag. Peter Unterweger, Dkfm. Heribert Apfa1ter und 

Dr. A1fred Koch. 

Aufgrund der am 12.6.1987 von Dr. Gernot Preschern gemach­

ten Angaben ist nunmehr eine Voruntersuchung gegen Joh~nn 

Eisenburger, Mag. Peter Unterweger, Dr. A1fred Koch, 

Dr. Peter Strahammer und Dr. Karl Mist1berger anhängig • 

. Zu 4: 

Bei der Staatsanwaltschaft Linz waren mit den Erhebungen 

als Referent Staatsanwalt Dr. Siegfried Sittenthaler und 

als Behördenleiter bis 31.12.1985 der damalige Leiter der 

Staatsanwaltschaft Linz, Hofrat Dr. Kar1 Hanke, und ab 

Ende Jänner 1986 der nunmehrige Leiter der Staatsanwa1t­

s~haft Linz, Leitender Staatsanwalt Hofrat Dr~ Hugo 

Kresnik, zuständig. 

Bei Gericht waren 1986 der Richter des Landesge~ichtes 

Linz Dr. Arthur Horn und 1987 der Richter des Landesge­

richtes Dr. Andreas Mittermayr mit der Sache. befaßt. 

Zu 5: 

Abgesehen vom erwähnten Wechsel in der Leitung, fanden 

personelle Änderungen bei der Staatsanwa1tscqaft nicht 

statt. Die Tatsache, daß nunmehr ein anderer Untersu­

chungsrichter einschreitet, ergibt sich aus der geän­

derten Geschäftsverteilung beim Landesgericht Linz. 
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Zu 6: 

Von der Staatsanwaltschaft Linz wurden am 7.10.1985, 

6.2.1986, 9.4.1986 und 21.5.1987 an die Oberstaatsan­

waltschaft Linz Berichte erstattet. Die Oberstaatsanwalt­

schaft Linz berichtete am 9.10.1985, 10.2.1986, 14.4.1986 

sowie am 26.5.1986 dem Bundesministerium für Justiz. Den 

Inhalt dieser Berichte kann ich aus den Erwägungen in' der, 

Einleitung der Anfragebea~twortung nicht mitteilen. 

Zu 7: 

'Der Staatsanwaltschaft Linz wurde weder vom Bundesmini­

sterium für Justiz noch von der Oberstaatsanwaltschaft 

Linz Weisungen erteilt. Auch an die Oberstaatsanwaltschaft 

Linz sind Weisungen des Bundesministeriums für Justiz 

nicht ergangen. 

Zu 8: 

Nach dem Bericht der Staatsanwaltschaft Linz vom 4.8.1987 

haben die Bundespolizeidirektion Linz in der Zeit vom 

29.1.1986 bis 5.2.1987 sieben Zeugen und der Unter~u­

chungsrichter des Landesgerichtes Linz in der Zeit .om 

13.3.1987 bis 28.7.1987 neun Zeugen vernommen. Die Be­

kanntgabe der Namen der Zeugen und der an sie gerichteten 

Fr~ge würde den Zwecken einer nichtHffent1ichen Vorunte~­

suchung wide~streiten. 

Zu 8b: 

Diese von Dr. Gernot Preschern erstmals am 12.6.1987 auf­

gestellte Behauptung trifft nicht zu. 

Zu 9: 

Mit der Abwicklung des Transportes direkt befaßte Personen 

wurden bisher nicht befragt. 
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Zu 10: 

Die Staa~sanwaltschaft Linz hat bereits die Zeugeneinver~' 

nahme eines informierten Vertreters einer Versi~herung 

sowie Erhebungsaufträge an die Interpol beantragt, wobei 

die Ergebnisse der Interpolerhebungen im wesentlicheri ne­

gativ waren. Ausländische Vernehmungen im Rechtshilfeweg 

scheitern daran~ daß e. sich bei dem zugrundeliegenden 

Straf tatbestand (Neutralitätsgefährdung) um ein vo~ inter­

nationalen Rechtshilfe~erkehr ausg~nom~enes politisches 

Delikt handelt (Art. 2 Europäis~hes Rechtshi1~eUberein~ 

kommen, BGB1.1969/41; § 51 ARHG). 

Zu 11: 

Am 11.6.1987 wurde ein entsprechender Antrag beim Unter­

suchungsrichter des Landesgerichtes Linz gestellt. Auch 

hiebei ergibt sich freilich die zu 10 angefUhrte Ein­

schränkung des internationalen Rechtshi1feverkehrs~ 

Zu 12: 

Ich verweise hietu auf die AusfUhrungen zu2. 

Zu 13: 

Dieser Fiage wird im Rahmen der V6runtersuchung nachge: 

gangen. 

Zu 14 und 15: 

Im Rahmen d~r Voruntersuchung wurd~n bei den involvie!ten 

Firmen mehrfach Hausdurchsuchungen und Beschlagnah~en zur 

Sicherstellung von Beweismitteln durchgefUhr~.Zum Teil 

wurden fUr die Untersuchung bedeutsame Unte~lagen f~ei-­
willig herausgegeben. Die Mitteilung näherer Einze1heiteri 

hiezu wUrd~ den Zweck der nicht6fferit1ich~n Voruntersb~ 

chung gefährden •. Laut Mitteilung des Untersuchungsrichters 

wurden keine Hausdurchsuchungen in den Privat~ohnungen der 

Verantwortlichen durchgefUhrt. 
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Zu 16: 

Die Staatsanw.1tschaft Linz hat am 11.6. und 15.6.1987 

zahlreiche Anträge gestellt, wobei sie jedoeh hinsichtlich 

der Reihenfolge sowie des zeitlichen Ablaufes der ein­

zelnen Untersuchungshandlunge? im Rahmen der Vorunter­

suchung nur beschränkten Einfluß hat. 

Zu 17: 

Hiezu verweise ich auf die Antwort zu 2. 

8. September 1987 
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